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Kleine Fliessgewässer
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Mittelgrosse Fliessgewässer
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Welche Konsequenzen kann das Nichtbeachten der 

Pufferstreifen haben? b) Auswirkungen auf die Direktzahlungen

Direktzahlungsverordnung

=> ökologischer Leistungsnachweis

Art. 15 Vorschriftsgemässe Bewirtschaftung 

von Objekten in Inventaren

von nationaler Bedeutung

Präzisierung:

Anhang 1 Ziffer 9 Pufferstreifen

Sanktionen:

Anhang 8  Ziffer 2.2.5 Pufferstreifen
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9 Pufferstreifen

9.1 Begriff: Grün- oder Streueflächenstreifen.

9.2 Auf Pufferstreifen dürfen weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel 

ausgebracht werden. Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen sind 

unter Vorbehalt der Ziffern 9.3 Buchstabe b und 9.6 zulässig, sofern sie 

nicht mit einem angemessenen Aufwand mechanisch bekämpft werden 

können.

9.3 Es sind anzulegen:

a. entlang von Waldrändern ein Pufferstreifen von mindestens 3 m Breite;

b. entlang von Wegen ein Pufferstreifen von mindestens 0,5 m Breite; 

Einzelstockbehandlungen sind nur bei National- und Kantonsstrassen 

zulässig;

c. entlang von Hecken, Feld- und Ufergehölzen beidseitig ein 

Pufferstreifen von mindestens 3 m und maximal 6 m Breite; ein 

einseitiger Streifen ist ausreichend, wenn die Hecke, das Feld- oder 

Ufergehölz an eine Strasse, einen Weg, eine Mauer oder einen 

Wasserlauf grenzt.
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Sanktionen

Anhang 8

2.2.5 Pufferstreifen

Mangel beim Kontrollpunkt

b. Fehlender Pufferstreifen an Wäldern, Hecken, Feld- und Ufergehölzen 

und an Gewässern, zu geringe Breite oder Mangel bei den 

Bewirtschaftungsvorschriften (Anhang 1 Ziff. 9)

Kürzung:

15 Fr./m, mindestens 200 Fr., max. 2000 Fr.; Kürzung ab 10 m
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Wichtig:

Fotos des gesamten Streifens, ersichtlich auf Plan mit 

Grundstücknummer (Gemeinde), Nachvollziehbarer 

Abstand mit Doppelmeter dargestellt.

Es gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen wie bei 

einer strafrechtlichen Verfolgung.
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